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Verkürzung der allgemeinen Redezeit 

 

Liebe Mitglieder des Studierendenparlament, 

 

Im Rahmen des von der GSK entwickelten Konzepts gegen 

diskriminierendes Verhalten in der Hochschulpolitik, wurden die 

Vorsitzenden mit dem vorliegenden Antrag beauftragt. 

 

Wir bitten darum der folgenden Änderung der Geschäftsordnung 

zuzustimmen:  

 

 
Ersetze in §12 (3):  
 
(3) Die Redezeit für einen einzelnen Beitrag darf nicht länger als zehn 
Minuten dauern. Das Studierendenparlament kann eine Verkürzung der 
Redezeit auf zwei Minuten beschließen. Die Verkürzung gilt nicht für 
Antragstellerinnen bzw. Antragsteller oder Kandidatinnen bzw. Kandidaten.  
 
durch: 

(3) Die Redezeit für einen einzelnen Redebeitrag darf nicht länger als fünf 
Minuten dauern. Das Studierendenparlament kann eine Verkürzung der 
Redezeit auf zwei Minuten beschließen. Die Verkürzung gilt nicht für 
Antragstellerinnen bzw. Antragsteller oder Kandidatinnen bzw. 
Kandidaten.   

 

Begründung 

 

So wird die Sitzungszeit verkürzt, die Redebeiträge konzentrieren sich eher 

auf das Wesentliche und es wird unwahrscheinlicher, dass einige wenige 

Menschen den gesamten Diskurs im Studierendenparlament dominieren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Carla Wüller und Noëmi Preisler 

Gleichstellungskommission 

des Studierendenparlamentes 

Equal opportunities committee of 

the Student Parliament 

 

Carla Wüller 

Vorsitzende 

 

Noëmi Preisler 

Stellv. Vorsitzende 

 

c/o 

AStA der RWTH Aachen 

Pontwall 3 

52062 Aachen 

GERMANY 

 

+49 241 80-93792 
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